
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/9/22 98/15/0148
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.2000

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 98/15/0147 E 22. September 2000

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 97/15/0191 E 27. Jänner 2000 RS 1

Stammrechtssatz

Der Beh ist es nur zumutbar, auf ein im Zeitpunkt der Erlassung des Haftungsbescheides zur Befriedigung des

Gläubigers verwertbares Vermögen zu greifen (Hinweis E 8.11.1978, 1197, 1199/78, VwSlg 5314F/1978).
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